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 Veröffentlicht am 24.03.2009

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §184;

1. BAO § 184 heute

2. BAO § 184 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Die Ansicht, es sei verfehlt, der Buchhaltung die Ordnungsmäßigkeit abzusprechen, wenn nur einige Geschäftsfälle

nicht erfasst, aber durchaus erklärbar seien, teilt der Verwaltungsgerichtshof nicht.
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